
 

 

 

 

 Seite 1 von 2 

Sitzung Stadtwerkeausschuss 10.11.2021 

Thema Winter Wonderland 

Anfrage Herr Hopp – Einwohnerfrage 

Beantwortung Werkleitung der Stadtwerke Norderstedt 

 

Auszug aus der Niederschrift des Stadtwerkeausschuss vom 27.10.2021 

 

TOP 5.4:  

Einwohnerfrage – Winter Wonderland 

Herr Ingmar Hopp, wohnhaft in der Hans-Salb-Str.106 in 22851 Norderstedt 

bedankt sich bei den Stadtwerken für die schnelle Reparatur der von ihm 

genannten Tafeln und Kästen im Stadtgebiet.  

Er möchte wissen, was der Hintergrund ist, dass das Winter Wonderland in 

diesem Jahr nicht stattfindet. Sollte es dennoch stattfinden, möchte er wissen, 

wie es zu dem Glauben kam, dass es nicht stattfinden soll.  

Er bittet um schriftliche Beantwortung. Herr Weirich sagt ihm diese zu. 

Herr Hopp ist mit der Veröffentlichung seiner Daten im Protokoll einverstanden. 

- Anlage 7 zur Niederschrift - 
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Erläuterungen der Werkleitung: 

Frage: 

Er möchte wissen, was der Hintergrund ist, dass das Winter Wonderland in 

diesem Jahr nicht stattfindet. Sollte es dennoch stattfinden, möchte er wissen, 

wie es zu dem Glauben kam, dass es nicht stattfinden soll. 

Antwort: 

Die Strandhaus Norderstedt GmbH hat Herrn Weirich persönlich mit Mail vom 5. 

Oktober 2021 angeschrieben und das Anliegen vorgetragen, die Planung für das 

Winter Wonderland 2021/22 wieder angehen zu wollen. Herr Weirich wurde 

gebeten, einen der Mail angehängten Antrag des Veranstalters auf Genehmigung 

des Winter Wonderland zu unterschreiben und anschließend an die Strandhaus 

Norderstedt GmbH weiterzuleiten. Die Geschäftsführerin der Strandhaus 

Norderstedt GmbH würde als Verantwortliche unterschreiben und den Antrag 

zusammen mit allen notwendigen Unterlagen beim Ordnungsamt Norderstedt 

einreichen. 

Das hätte bedeutet: sämtliche Veranstalterpflichten (Verkehrssicherung, 

Sicherheit, Haftung, Kostenrisiko etc.) wären von den Stadtwerken übernommen 

worden – die Geschäftsführerin der Strandhaus Norderstedt GmbH wäre für das 

Ordnungsamt die von den Stadtwerken gestellte Ansprechpartnerin gewesen. 

Die Mail der Strandhaus Norderstedt GmbH enthielt zudem keine Vorschläge zur 

Durchführung und Chancen-/Risikoverteilung der Veranstaltung und keine 

Angaben über eine Abstimmung mit der Stadtpark Norderstedt GmbH. Die 

Auswertung der letzten Winter-Wonderland-Veranstaltung (2019/20) ergab 

zudem, dass die Stadtwerke Norderstedt mindestens die Kosten der Eisbahn, der 

Stromversorgung, des Sicherheitsdienstes sowie weiterberechnete Leistungen 

der Strandhaus Norderstedt GmbH getragen haben.  

Auf der Erlösseite unterschieden sich die Pacht-Einnahmen nicht signifikant von 

denen der entsprechenden Vorjahresmonate der Veranstaltung (Dez 2018 – Feb 

2019). Eine Entscheidung, das Winter Wonderland 2021/22 unter diesen 

Rahmenparametern durchzuführen, war aus wirtschaftlichen und aus 

Compliance-Gründen nicht möglich. 

Norderstedt, den 10. November 2021 

Werkleitung der STADTWERKE NORDERSTEDT 


